
Vereinbarung gemäß SS 123 ff. SGB lX

Zwischen der Freien Hansestadt Bremen vertreten durch die $enatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration als Träger der Eingliederungshilfe

und der

Kath. Pfarrgemeinde l-il. Herz Jesu Bremerhaven*Lehe, Geibelstr. 9,27676

Bremerhaven als Leistungserbringer

wird gemäß $ 125 Abs. 1 $GB lX folgende leistungs- und Vergütungsvereinbarung

gesehlassen:

l. Leistungsvereinbarung

$ 1 Grundlagen

*isse V*reinbarung regelt Art, lnhalt, Umfang und Qualität einsehließlich der Wirksamkeit der

teistungen sur soxialen Teilhabe gemäß $ 125 $GS lX. $ie bildet die Grundlage für die

leistungsgerechte Vergütung.

$ 2 Gegenstand der Leistung

{t} Das Leistungs*ngebot d*s Leistungserbringers entspricht der rahmenvertraglich

festgelegt*n Rahmenleistungsbeschreibung ,,Assistenzleistungen zur Teilhabe am

!-eistungsangebot einer Einrichtr"rng der Kindertagesbetreuung

{Assistenzleistungen in KiTa)" (Anla$e 1).

{*} äiel der Leistung ist €$, dem leistungsberechtigten Personenkreis durch die
'' 

Acsistenzleistung den Hesuch einer Hinrichtung der Kind*rtagesbetreuung zu

*rm*gli*h*n. üie Leistungen sind nach den ailgemein anerkannten fachlichen $tandards

xu erbringen. Si* müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten.

{3} frl*heres zur äielsetzung, scwie zu Art, tnhalt, Umfang und Qualitäit der Leisturig, i*t der

beigefügten Rahmenleistungsbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.
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(4) Das Leistungsangebot richtet $ieh an den in der Rahmenleistungsbeschreibung

definierten Personenkreis.

($) Leistungen können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden.

Maßgeblich sind die Teilhabeziele, die in Kooperation mit den Familien erarbeitel werden

{$ 11S Abs. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 104 $GB lX}.

{6) Der Leistung*erbringer verpflichtet sich, vorrangig Leistungen für Leistungsbere*htigte

des Landes Hremen zu erbringen.

$ 3 Fersonelle Ausstattung

{1) Die Assistenzlcistungen werden von Helfer:innen im Freiwilligen $oxislen Jahr {F$J} *der

im Bundesfreiwilligendienst (SFD) ilienst oder von praktisch geseh*lton bzw. angelernten

nichtpädagogischen Kräften I soxialerfahrenen Personen ahne Formalqualifik*tion

{Tritigkeitsgruppe Ä: $ozialerfahrene Ferson ohne Formalqualifikaticn} *rbracht.

{2} Besteht laut fachärztlicher $tellungnahme des Gesundheits*mt*s Bremerhaven *in

besonderer Hilfebedarf des Kindes, der den Einsatz ein*r Fachkraft erf*rderlich macht,

werden pädagogisch-pflegerische Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe B) oder pädagogi*che

Fachkräfte (Tätigkeitsgruppe C) eingesetzi. Hierzu gibt es für die Stadtg*meinde

Bremerhaven ein mit allen Beteiligten abgestimmtes überprüfungsverfahren.

t3) Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzuseizen, das entsprechend

Ziffer 8.? der Rahmenleistungsbeschreibung, pers*nlich geeignet ist^

$ 4 Vergütung des Personals

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Sestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landesmindestlohngesete) in $einsr jeweil* gültigen Fassung ru

beachten und seine Ätbeitnehmer:innen ni*ht unterhalb des Landesmind*stl*hns zu

vergüten.

{2} äur Vergütung der Mitarbeitenden wird der Tarifuertrag AVR der Caritas, Anlag* 33 für

allc Beschäftigten mit dem $tand 01.03.2024 angewend*t. Zu den Bestandteilen gehör*n

insbesondere die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprü*he wie die
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Grundvergütung, einschli*ßlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit,

Qualifikatian und Berufserfehrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen,

äinmalz*hlungen, Jahre*sonderxahlung, Urlaubsanaprüche, Zulagen und Zuschläge

unter Mindcsteinhaliung der jewciligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung det

Eingruppierungsgtundsätze des Tarifvertrags.

{3} Die durehschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten betragen für

. angelernte nichtpädagcgische Kräfte I sozialerfahrene Personen

{Tätigkeitsgrilppe A}: 47 .284,7 1 €.

ö päd*gsgisch-pflegerische Fa*hkräfte (Tätigkeitsgruppe ß): 53.325,97€

r pädägogisehe Fachkräfte {Tätigkeitsgruppe C}: 60.669,50 €

. die Fachlich* Leitung I Knordination: S3.28ö,79 €

(4j üie fachliche Leitung I Koardinatian umfasst di* fachlich-pädagogische Leitung sowie die

Koordinatian und Qualitätssieherung der L*istungserbringung. Die dazu erfarderlichcn

$tellen sind n*ch dem Personalschtüssel von 1 eu S0, bexogen auf die Anxahl der

L*istungsberechtigtcn, zu ermitteln.

{S} Die durchschnittliehen Arbeitgeberbruttojahreskosten des P*rsonals ergeben sich aus

den Kalkutationsunterlagen {Anlage 2) und dem Tabellenblatt ,,Bereehnung Fersonal-

koston" {Anlage 3}. $ie werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter Eezugnahme

auf d*s bereits vsrhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung notwendiger

Neueia-rst*llungen u nd voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

{6} Fie ffierechnung der Monatspauschalen für die l-lelf*r;innen im Freiwilligen $ozialen Jahr

oder im ßundesfreiwilligendienst ergibt sieh au$ den Kalkulaticnsunterlagen zur

Monatspausshale f$J /ßFn (Anlage 4). Die Hahe der Mnnatspauschale wird mit dem

$axialen Fried*ndienst Sremen vereinbart und in die Vergütungsvereinbarung

ühernommen.

$ 5 Betriebsnotwendige Anlagen und sächliche Ausstattung

Der Arbeitsplatz in der Einrichtung der Kindertagesbetreuung ist ausgestattet.

Darüberhinausgehendc notwendige saehliehe Ausstattungen, z. 3. Wickeltische, ete., werden

ehenfalls von der Finrichtung *er KindertagesbetreuLrns uilr Verfügung gestellt.
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ll. Vergütungsvereinbaruns

$ 6 Vergütung

(1) Für die Zeit ab dem 01.01.2025 wird zur Äbgeltung der erbrachten Leistungen ein Hntgett

vereinbart.

(2) Für erbrachte Assistenzleistungen durch Helfer:innen im Freiwilligen $czialen Jahr {F$J}
oder im Bundesfreiwilligendienst {BFD) wird folgende Monatspauschale gezahlt:

F$J: 843,70 € pro Monat

*FD: 55S,7$ € pro Monat

{3} Hrbrachte Assistenuleistungen durch:

r angelernte nichtpädagogische Kräfte I sozialerfahrene Fersone*

{Tätigkeitsgruppe A},

. pädagogisch-pflegerische Fachkräfte {Tätigkeitsgruppe B} oder

. pädagogisehe Fachkräfte {Tätigkeitsgnuppe C}

werden mit einer $tundenpauschale vergütet, die abh*ängig vorfi bewilligt*n

Leistungsumfang des Kindes in der Kita, auf eine Monatspauschale h*chgerechnet wird

{Hntgelt je Leistungsstunde der Tätigkeitsgrupp* x bewilligter Lei*tungsumfxng des

leistungsber*chtigten Kindes x 4,3482 Wochen pro Monat).
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Monatspauschale auf Basis des bewilligten Leistungs-

umfanges des Kindes in Kita ($tundenumfang pro Woche)

Tätigkeitsgr

uppe

Hntgelt je

Leistungs-

std.

25 Srd 3ü $rd 35 $rd. 40 $td.

27,S8 € 3.061,35 € 3.S73,62 € 4.?SS,89 € 4.89S,16 €

# 31,39 € 3.446,2*€, 4.135,55 € 4.824,80 € 5.514,0ö €

C 35,65 € 3.914,2* € 4"6S7,04 € s.479,88 € 6.262,73€

(4j Die Berechnung*grundlagen der Monatspauschalen sind den beigefügten

Kalkulationsunterlagen {Anlage 2 und Anlage 3)zu entnehmen.

{5} Das Entgelt beinhaltet alle erforderlichen dlrekten und indirekten Zeiten der

Leistungserbringung scwie die Ausfallzeiten des Personals (2.8. Vor- und Nachbereitung,

Fahrtaeiten, Dienstbesprechungen. Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den o^g.

Monatspeuschalen sind bei wirtschaftlicher Betrisbsführung damit alle notv'irendigen

Fersonal-, $aeh- und lnvestitionsk*sten abgegolten. Saraus folgt, dass mit den

Fauschalen alle wei?eren mit der Leistungserbringung zu$ammenhängenden

Personalk**fen für die Assistene, fachliche Leitung und Koordination

(Qualitälssich*rung), Geschäftsführung und allgemeine Verwaltung sowie alle

nntwendig*rr Sachkasten und lnvestitionskosten abgegalten sind.

(6) üie Abrechnung der Monatspauschalen crfolgt bei Beginn oder Beendigung im laufenden

Monat naeh Tagessätzen. Die jeweiligen Tagessätze werden mit dem Divisor 30,4

ermittelt. Für die Abrechnung des Teilmonats wird eine Z-Tagewcche zugrunde gelegt.

Monatspauschale auf Basis des bewilligten Leistungs-

umf*nges des Kindes in Kita i$tundenumfang pro Woche)

Tätigkeitsgr

uppe

Entgelt je

Leistungs-

std.

10 $td 1S $rd 20 $td.

A 27,88 € 1"224,54€. 1"836,81 € 2.44S,08 €

B 31,39 € 1.378,52 € 2.A67,77 € 2.757,03 €

35,S5 € 1"565,68 € 2.348,52€. 3"131,36 €
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(7) Eine Ahrechnung der o.g. Vergütung ist nur zulässig, wenn eine entspr*chende

Kostenübernahme des zuständigen Trägers der Elngliederungshilfe im Hinzelfall varliegt.

(B) Bei Unterbrechung der vereinbarten Assistenzleistung aufgrund von Krankhelt,

Kuraufenthalt oder Urlaub des Leistungsberechtigten, kann oh** Weitercs das Entgelt für

bis zu 20 zusammenhängende nicht in Anspruch genoffimene Öffnungstage fcrtgezahlt

werden. Darüber hinaus efclgt eine Fortzahlung nur dann, wenn reehtzeitig v*r Ablauf

dieser Frist mit dem zuständigen Eingliederungshilfeträger eine Absprache über die

Notwendigkeit einer Verlängerung getroffen wurde. üer Leistungserbringer wird in diesen

Fällen die zugehörige Assistenzkraft zur Vertretung erkrankter Assistenzkräifte einsetäen,

soweit dies möglich ist^

{S} Hei ljnterbrechung der vereinbarten Assistenzleistu*g aufgrund van Krankheit der

Assistenzkraft, kann ohne Weiteres das Sntgelt für bis xu S eusammenhängende Wochen

fortgezahlt werden. Der Leistungserhringer stellt im F*tle des Ausfalls einer einges*taten

A*sistenzkraft, spätestens n*ch Ahlauf von drei Tagen, eine Vertretung, scfern eine kit*-
interne Vertretungsregelung nicht möglich ist.

lll. Übergreifende Regel ungen der !-eistung$- und vergütu ngsvere!n barung

$ 7 Bremischer Landesrahmenvertrag SGB lX

ilie Regelungen des Bremlschen Landesrahmenve*rages *ach $ 131 Abs. 1 $ü8 lX
{BremLRV $CB lX} vom 09.0S.201$. sowie die Beschlusse der Vertragskommissinn {siche
hierzu $ 29 sremLRV süB lX) finden in ihrer aktuellen F*ssung Anwendung.

$ I Prüfung der Wirtsclraftlichkeit und Qualität der Leist*ngen

(1) Hs gelten die Regelungen des $ 1?8 $sß lx in verbindung mit g s des

Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des ffiundesteilhabegesetzes in der ilreien

Hansestadt Sremen sowie die Regelungen des BremLRV $GB lX zu Wirt*cha{fliehkeits-

und Qualitätsprüfungen.

t2) lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer da*

Berichtsraster Qualitätsprüfung KiTa-Ässistena (Anlage $) bis zum 31. März des
jeweiligen f*lgenden Kalenderjahres än die $enatorin für Arbeit, $*xial*s. Jug*nd und
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tntegrati*n {siehe hierzu BremLRV $GB lX in seiner aktuellen Fassung). Die

Berichterstattung *rfclgt jeweils für das versangene Kalenderjahr.

Sg Laufzeit/Kündigung

(1) üie Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01.01.2025 und wird mit einer

Mindestlaufzeit von 12 Mcnaten, also bis zum 31.12.2A25, auf unbestimmte Zeit

ge*chlossen.

{2} Zur vcllsiändigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Leistungs- und

Vergütungsvereinbarung bedarf es einer schriftli*hen Kündigung. Die Vereinbarung kann,

,:,. ',,'1i ,untdrr,Hifihäit11hü"d&:ünter Absatz 1 genannten Mindestlaufzeit, mit einer Frist von 3

' Moriaisn zum Mänatgonde gekündigt werden.''''
....

{3} ffiin* Änpassung d*r Leistungsmerkmale in der Leistungsvereinbarung nach $ 1?5 Abs. ä

SGH ,X, die mit aus*rucklicher äustimmung heider Vertragsparteien erfolgt, bedarf keiner

Kündigung der Leistungsvereinharung.

$ 1S Bremisches lnformationsfreiheitsgesetz

*i*se Vereinbarung unterliegt dem Bremer lnform*tionsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vartiegen der gesetzlichen Varaussetzilngen wird sie nach Maßgabe der Varschriften des

SremlFG im etektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mÖglichen

Veröffentlichung kann die Vereinbarung Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

SremlFG sein.

$ 11 $chlussbestimmungen

{t} Der Leistungserbringer hat den Leistungsberechtigten das Ergebnis der Vereinbarung

gemäß $ 123 Äbs. ? $atz 4 $üB lX in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen.

(?) ln di* Verhandlungen bzw, in das Verfahren über den Äbschluss einer Vereinbarung

gemäß S 125 $G* lX kann der Lei*tungserbringer eine Vertretung seines

Spitxenv*rhandes oder eine sonstige beauftragte Persnn einbeziehen.

{3} Anlagen 1 bi* 4 siud Sestandteil dieser V*reinbarung
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(4) Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vergütungsvereinbarung vertieren die

übrigen Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist v*n den

Vertragsparteien durch eine wirksame zil ersetlen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung mÖgtichst nahekommt. lm Übrigen getten die Vorschriften der $$ 53 ff. des

Zehnten Buch $ozialgesetzbuch {$GB X) über den öffentlich-r*chtlichen Vertr*g.

Geschlossen: Bremen, im November 2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend

und lntegration

Leis?ungserbringcr

Anlagen:

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage S:

Rahmenleistungsbeschreibung .,Assistenz zur Teilhabe am Leistung*angebat

einer Hinrichtung der Kindertagesbetreuung (Ässislenzleist*ng*n in Kirasi"
Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01 .01 .a*as * 3t " 14.ä0äs

Berechnung Personalkoslen

Kalkulationsunterlagen zur Monatspauschale F$J I BFD

Bedchtsraster Qualitätsprüfung KiTa-Assistcnz


